
Wahlordnung für die Mitglieder des Lehrpersonals und des 
Verwaltungspersonals im Hochschulkollegium 
 
Teil I der Satzung der PH Steiermark, lt. Beschluss des HSR am 7/04/2015 
 
 
§ 1 Geltungsbereich  
Diese Wahlordnung gilt für die Wahl der nach § 17 Abs. 2  Z 1 und Z3 HG 2005 i.d.g.F. aus den 
Kreisen der Lehrenden und des Verwaltungspersonals zu wählenden Mitglieder des Hochschul-
kollegiums der Pädagogischen Hochschule Steiermark. 
 
§ 2 Wahlgrundsätze  

Die aus dem Kreise der Lehrenden sowie die aus dem Kreise des Verwaltungspersonals zu 
wählenden Mitglieder des Hochschulkollegiums sowie deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 
sind in gleicher, unmittelbarer, geheimer und persönlicher Verhältniswahl zu wählen.  
 
§ 3 Wahlrecht  

(1) Wahlberechtigte: 
1. Für die Wahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter der Lehrenden sowie deren Stellver-

treterinnen bzw. Stellvertreter in das Hochschulkollegium sind alle Personen aktiv und passiv 
wahlberechtigt, die am Stichtag dem Lehrpersonal im Sinne des § 18 Abs. 1 Z. 1 und 2 HG 
2005 i.d.g.F. der Pädagogischen Hochschule Steiermark angehören. 

2. Für die Wahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter des Verwaltungspersonals sowie deren 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter in das Hochschulkollegium sind alle Personen aktiv und 
passiv wahlberechtigt, die am Stichtag dem Verwaltungspersonal der Pädagogischen 
Hochschule Steiermark angehören. 

(2) Stichtag ist der Tag der Wahlkundmachung im Mitteilungsblatt der Pädagogischen  Hochschule 
Steiermark.  

 
§ 4 Wahlkommission 

(1) Die Rektorin bzw. der Rektor bestellt für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der 
Vertreterinnen bzw. Vertreter der Lehrenden sowie der Vertreterinnen bzw. Vertreter des 
Verwaltungspersonals eine einzige Wahlkommission, deren Größe mit sechs Mitgliedern 
festgelegt wird. Davon sind jeweils 3 Personen aus dem Kreis der Lehrenden gemäß § 18 Abs. 
1 Z. 1 und 2 HG 2005 i.d.g.F und 3 Personen aus dem Bereich der Verwaltung. 

(2) Die Rektorin bzw. der Rektor bestellt aus dem Kreis der Wahlkommission eine  Vorsitzende bzw. 
einen Vorsitzenden der Wahlkommission und deren Stellvertreter bzw. Stellvertreterin. Bei 
Verhinderung der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden übernimmt die Stellvertreterin bzw. der 
Stellvertreter dessen bzw. deren Aufgabenbereiche. Unverzüglich nach der konstituierenden 
Sitzung ist die Zusammensetzung der Wahlkommission durch Aushang zu verlautbaren.  

(3) Die Wahlkommission hat folgende Aufgaben:  
1. Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Hochschulkollegiums 
2. Auflage der Wählerinnen- und Wählerverzeichnisse,  
3. Prüfung des aktiven und passiven Wahlrechts, 
4. Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge,  
5. Leitung der Wahl,  
6. Entgegennahme der Stimmzettel,  
7. Auszählung der Stimmen und Feststellung des Wahlergebnisses,  
8. Verlautbarung des Wahlergebnisses,  
9. Behandlung von Wahlanfechtungen.  

(4) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende der Wahlkommission hat darüber hinaus folgende 
  Aufgaben:  



1. Einberufung, Vorbereitung und Leitung der Sitzungen der Wahlkommission, 
2. Vollziehung der Beschlüsse der Wahlkommission,  
3. Sicherung der Protokollführung,  
4. Evidenthaltung der Wahlergebnisse.  

(5) Die Wahlkommission ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder persönlich 
anwesend ist Beschlüsse der Wahlkommission werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimment-
haltung und Stimmübertragung sind nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden.  

(6) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende hat die Wahlkommission nach Kenntnis jedes  
Sachverhaltes, der eine Entscheidung der Wahlkommission erfordert, unverzüglich mündlich, 
schriftlich oder elektronisch zu einer Sitzung einzuberufen. Diese Sitzung hat frühestens zwei 
Tage, spätestens aber sieben Tage nach der Einberufung stattzufinden. Die Einberufung zu einer 
Sitzung der Wahlkommission kann auch bereits in der vorhergehenden Sitzung mündlich 
erfolgen. Dabei nicht anwesende Mitglieder sind von einer derartigen Einberufung unverzüglich 
schriftlich oder elektronisch zu verständigen,  

(7) Die Funktion der Wahlkommission endet mit der Bildung einer neuen Wahlkommission  zur 
Neuwahl des Hochschulkollegiums der Pädagogischen Hochschule Steiermark. 

 

§ 5 Wählerinnen- und Wählerverzeichnisse 

(1) Die beiden Wählerinnen- und Wählerverzeichnisse, in dem alle am Stichtag aktiv und passiv 
Wahlberechtigten aus der Gruppe der Lehrenden sowie aus der Gruppe der Verwaltung 
aufscheinen, haben zumindest den Vor- und Nachnamen zu enthalten und sind der Vorsitzenden 
bzw. dem Vorsitzenden der Wahlkommission spätestens drei Tage nach der Wahlkundmachung 
durch die Personalabteilung zur Verfügung zu stellen. Sie sind in einem für die Wahlberechtigten 
zugänglichen Büro zur Einsicht aufzulegen.  

(2) Jede Wahlberechtigte bzw. jeder Wahlberechtigte hat das Recht, in dieses Wählerinnen- und 
Wählerverzeichnis in einer in der Wahlkundmachung angegebenen Frist von fünf Tagen Einsicht 
zu nehmen. Während dieser Frist besteht die Möglichkeit gegen das Wählerinnen- und 
Wählerverzeichnis bei der Vorsitzenden bzw. beim Vorsitzenden der Wahlkommission schriftlich 
einen begründeten Einspruch zu erheben. Die Wahlkommission hat unmittelbar nach Ablauf der 
Einspruchsfrist über die eingegangenen Einsprüche zu entscheiden. Das allfällig berichtigte 
Wählerinnen- und Wählerverzeichnis ist Grundlage für die Wahlabwicklung. Gegen die 
Entscheidung der Wahlkommission ist kein Rechtsmittel zulässig.  

 
§ 6 Wahlkundmachung/Wahlausschreibung  

(1) Die Rektorin bzw. der Rektor setzt Ort und Zeit der Wahlen fest. Er bzw. sie hat zu entscheiden, 
ob die Wahl an einem oder an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen und bzw. oder an einem 
oder mehreren Orten durchzuführen ist. Wird die Wahl an mehreren Tagen oder an 
verschiedenenWahlorten durchgeführt, ist sicherzustellen, dass jede Wahlberechtigte und jeder 
Wahlberechtigte ihr bzw. sein Wahlrecht nur einmal ausüben kann.  

(2) Die Wahlkundmachung ist spätestens 10 Werktage vor dem geplanten Wahltermin durch 
  Aushang an der Pädagogischen Hochschule Steiermark bekannt zu machen.  

(3) Die Wahlkundmachung hat zu enthalten:  
1. Benennung der Kreise der Wahlberechtigten, gemäß § 3 Abs. 1, 
2. die Frist und den Ort für die Einsichtnahme in die Wählerinnen- und Wählerverzeichnisse, 
3. den Stichtag für die Wahlberechtigung,  
4. den Tag bzw. die Tage der Wahl und den für die Stimmabgabe möglichen Zeitraum,  
5. den Ort bzw. die Orte der Stimmabgabe,  
6. die Art und Weise der Kandidatur.  



 

§ 7 Wahlvorschläge  

(1) Ein Wahlvorschlag drückt die Kandidatur als Mitglied und als stellvertretendes Mitglied  des 
Hochschulkollegiums aus. Das bedeutet, dass eine ausschließliche Kandidatur als Mitglied oder 
eine ausschließliche Kandidatur als stellvertretendes Mitglied nicht zulässig ist.  

(2) Jede bzw. jeder aktiv Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge für die Wahl bis spätestens vier 
Werktage Tage vor dem Wahltag bei der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden der 
Wahlkommission einbringen. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine einzige Person mit zumindest 
Vor- und Nachnamen benennen.  

(3) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende der Wahlkommission hat die überreichten Wahlvorschläge 
zu prüfen und vorhandene Bedenken umgehend der Einbringerin bzw. dem Einbringer des 
Wahlvorschlages mitzuteilen. Die Wahlkommission entscheidet über die Zulassung 
desWahlvorschlages. Die zugelassenen Wahlvorschläge sind spätestens drei Werktage vor der 
Wahl und im Wahllokal durch Aushang zu verlautbaren.  

(4) Die vorgeschlagene Kandidatin bzw. der Kandidat hat auf dem Wahlvorschlag mit ihrer bzw. 
seiner eigenhändigen Unterschrift ihre bzw. seine Kandidatur zu bestätigen. Bei Fehlen der 
Unterschrift ist der Wahlvorschlag ungültig.  

(5) Gegen die Entscheidung der Wahlkommission ist kein Rechtsmittel zulässig.  
(6) Die Wahlkommission hat unmittelbar nach Feststellung der zugelassenen Bewerbungen zwei 

von gleicher Beschaffenheit und einheitlichem Format gestalteten Stimmzettel aufzulegen – 
einen für die Lehrendenvertreter/innen und einen für die Vertreter/innen des 
Verwaltungspersonals. Dieser Stimmzettel haben alle zugelassenen Wahlvorschläge in 
alphabetischer Reihung zu enthalten. Weiters muss auf den Stimmzetteln angeführt sein, wie 
die Wahlpunkte gemäß § 8 zu vergeben sind. 

§ 8 Wahlvorgang 

(1) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende der Wahlkommission leitet die Wahl. Sie bzw. er bestellt 
eine Protokollführerin oder einen Protokollführer aus dem Kreis der Wahlkommission, die bzw. 
der über den Ablauf der Wahl eine Niederschrift führt. 

(2) Die Wahlberechtigten haben den Mitgliedern der Wahlkommission ihre Stimmberechtigung 
durch Ausweisleistung nachzuweisen. Die Stimmabgabe ist nur dann gültig, wenn sie durch 
Verwendung der von der Wahlkommission aufgelegten Stimmzettel durchgeführt wird, und ist 
nur während der ausgeschriebenen Wahlzeit möglich. Lehrende wählen mit dem Stimmzettel für 
das Lehrpersonal, Verwaltungsbedienstete wählen mit dem Stimmzettel des Verwaltungs-
personals. Die Wahlen sind unter Verwendung einer Wahlzelle und einer Wahlurne geheim 
durchzuführen.  

 (3) Stimmabgabe für 

1. Vertreterinnen bzw. Vertreter aus dem Kreise des Lehrpersonals: Die Wahlberechtigten 
haben auf dem Stimmzettel für die Kandidatinnen bzw. Kandidaten alle Wahlpunkte von 6 
abwärts bis 1 zu vergeben. Einer Kandidatin oder einem Kandidaten können nur einmal 
Wahlpunkte zugeordnet werden. Zugeordnete Wahlpunkte können kein zweites Mal 
vergeben werden. 

2. Vertreterinnen bzw. Vertreter aus dem Kreise des Verwaltungspersonals: Die 
Wahlberechtigten haben auf dem Stimmzettel für die Kandidatinnen bzw. Kandidaten alle 
Wahlpunkte von 2 abwärts bis 1 zu vergeben. Einer Kandidatin oder einem Kandidaten 
können nur einmal Wahlpunkte zugeordnet werden. Zugeordnete Wahlpunkte können 
kein zweites Mal vergeben werden. 

3. Eine Briefwahl ist nicht vorgesehen. 

(3) Die Stimme ist gültig, wenn der Wählerinnen- bzw. Wählerwille aus dem Stimmzettel eindeutig 
hervorgeht und die im Abs. 3 formulierte Regel der Stimmabgabe eingehalten wurde.  

(4) Unmittelbar nach Beendigung der Wahl hat die Wahlkommission die Gültigkeit der Stimmzettel 
zu prüfen sowie die Zahl der gültigen und der ungültigen Stimmen und die auf die einzelnen 
Kandidatinnen und Kandidaten entfallende Zahl an Wahlpunkten festzustellen. Die 



Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Kreis des Lehrpersonals sowie die Kandidatinnen und 
Kandidaten aus dem Kreis des Verwaltungspersonals sind entsprechend der erhaltenen 
Wahlpunkte jeweils zu reihen. Diese Feststellungen sind im Protokoll festzuhalten und von der 
Wahlkommission zu unterfertigen. 

 
§ 9 Wahlergebnis 

(1) Gewählte Mitglieder und Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 
1. Als Vertreterinnen bzw. Vertreter der Lehrenden gewählt gelten jene sechs Kandidatinnen 

bzw. Kandidaten, welche die sechs höchsten Anzahlen an Wahlpunkten erreicht haben.  
Als Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der Lehrenden gewählt gelten jene sechs 
Kandidatinnen bzw. Kandidaten die in der Folge die nächsten sechs höchsten Anzahlen an 
Wahlpunkten erreicht haben. 

2. Als Vertreterinnen bzw. Vertreter der Verwaltung gewählt gelten jene zwei Kandidatinnen 
bzw. Kandidaten, welche die zwei höchsten Anzahlen an Wahlpunkten erreicht haben.  
Als StellvertreterInnen der Verwaltung gewählt gelten jene zwei Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten die in der Folge die nächsten zwei höchsten Anzahlen an Wahlpunkten erreicht 
haben. 

(2) Bei Gleichheit der Wahlpunkte entscheidet das Los. 

(3) Die gewählte Kandidatin bzw. der gewählte Kandidat hat die Annahme der Wahl mit ihrer bzw. 
seiner Unterschrift zu bestätigen.  

(4) Nimmt eine Kandidatin bzw. ein Kandidat die Wahl durch schriftliche Erklärung nicht an, rücken 
die nächstgereihten Kandidatinnen bzw. Kandidaten gemäß der in Abs 1 formulierten Regeln 
nach.  

(5) Das Wahlergebnis ist protokollarisch festzuhalten. Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern der 
Wahlkommission zu unterfertigen.  

(6) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende der Wahlkommission trägt Sorge, dass die 
Wahlergebnisse unverzüglich und auf geeignete Weise kundgemacht werden und sie/er 
informiert ebenso unverzüglich die Rektorin bzw. den Rektor über das Wahlergebnis. 

 
§ 10 Wahlanfechtung  

(1) Die Wahl kann von jeder Wahlberechtigten bzw. jedem Wahlberechtigtenin Bezug auf deren 
Kreis innerhalb von einer Woche ab Kundmachung der Wahlergebnisse schriftlich bei der 
Vorsitzenden bzw. beim Vorsitzenden der Wahlkommission begründet angefochten werden. 

(2) Richtet sich der Einspruch lediglich gegen die zahlenmäßige Ermittlung des Wahlergebnisses, 
hat die Wahlkommission den Einspruch zu prüfen und unrichtige Ermittlungen richtigzustellen, 
die erfolgten Verlautbarungen erforderlichenfalls zu widerrufen sowie das richtige Wahlergebnis 
zu verlautbaren.   

(3) Die Wahlkommission hat die Wahl im betroffenen Kreis für ungültig zu erklären, wenn der   
begründete Verdacht auf regelwidrige bzw. rechtswidrige Beeinflussung des Wahlergebnisses 
besteht. Im entsprechenden Kreis ist unverzüglich eine Neuwahl gemäß dieser Wahlordnung 
durchzuführen. Gegen die Entscheidung der Wahlkommission ist kein ordentliches Rechtsmittel 
zulässig.  

§ 11 Konstituierende Sitzung des Hochschulkollegiums 

(1) Die konstituierende Sitzung des Hochschulkollegiums ist von der Rektorin bzw. vom Rektor eine 
Woche nach Kundmachung des Wahlergebnisses anzusetzen. Alle Kandidatinnen und 
Kandidaten sind über den Zeitpunkt der Sitzung bereits vor der Durchführung der Wahl zu 
informieren.  
Der Wirkungsbeginn des Hochschulkollegiums ist gemäß § 80 Abs. 9 Z. 3 HG 2005 i.d.g.F. 
frühestens der 1.10.2015. 



(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich durch das an Lebensjahren älteste Mitglied der gewählten 
Mitglieder im Anschluss an die Verkündigung des Wahlergebnisses. Diese schriftliche 
Einberufung ist als Information auch den gewählten Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern zu 
übermitteln. 

(3) Die Wahl der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden und die Wahl einer Stellvertreterin bzw. eines 
Stellvertreters haben unmittelbar nach Feststellung der Beschlussfähigkeit des Hochschulkol-
legiums zu erfolgen. Das Hochschulkollegium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
gewählten Mitglieder anwesend ist. Ein Mitglied hat, wenn möglich, rechtzeigt seine voraus-
sichtliche Verhinderung an der Sitzungsteilnahme schriftlich der/dem Leiterin/Leiter mitzuteilen. 
An die Stelle der verhinderten Mitglieder sind die gewählten Stellvertreter/innen in der Reihen-
folge Ihrer Wahlpunkte unverzüglich einzuberufen. Das an Lebensjahren älteste Mitglied der 
gewählten Mitglieder leitet die Sitzung bis zur Wahl einer Vorsitzenden bzw. eines Vorsitzenden 
und einer Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters.  

(4) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Hochschulkollegiums und die Stellvertreterin bzw. der 
Stellvertreter sind aus dem Kreise der Vertreterinnen und Vertreter der Lehrenden zu wählen.  
Stimmenthaltung und Stimmübertragung sind nicht zulässig. 

(5) Auf begründeten Antrag mindestens eines Mitglieds des Hochschulkollegiums hat eine geheime 
Wahl zu erfolgen.  

(6) Gewählt ist jene Kandidatin bzw. jener Kandidat, die bzw. der mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erreicht. Wird die erforderliche Mehrheit von keiner Kandidatin bzw. 
keinem Kandidaten erreicht, so hat eine Stichwahl zwischen jenen Kandidatinnen und Kandidaten 
zu entscheiden, die im ersten Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. 

(7) Bei Stimmengleichheit der Stichwahl entscheidet das Los. 

 
§ 12 Vorzeitiges Ausscheiden bzw. Abberufung 

(1) Mitglieder des Hochschulkollegiums sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus dem 
Bereich der Lehrenden sowie der Verwaltung können ihre Funktion jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zurücklegen. 

(2) Ausscheiden bei Dienstbeendigung 
1. Mitglieder des Hochschulkollegiums sowie deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 

aus dem Bereich der Lehrenden scheiden mit der Beendigung ihrer Zugehörigkeit gemäß 
§ 18 Abs. 1 Z. 1 und 2 HG 2005 i.d.g.F. an der Pädagogischen Hochschule Steiermark 
aus dem Hochschulkollegium aus.  

2. Mitglieder des Hochschulkollegiums sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus 
dem Bereich der Verwaltung scheiden mit der Beendigung ihres Dienstverhältnisses an 
der Pädagogischen Hochschule Steiermarkaus dem Hochschulkollegium aus. 

(3) Ein Mitglied des Hochschulkollegiums kann durch eine Abstimmung des jeweiligen Kreises der 
Wahlberechtigten abberufen werden, wenn es seine Pflichten als Mitglied des Hochschul-
kollegiums gröblich verletzt bzw. vernachlässigt hat oder nicht mehr in der Lage ist, seine 
Pflichten entsprechend zu erfüllen. Ein diesbezüglicher begründeter Antrag ist mit der 
nachweislichen Unterstützung von einem Viertel der Wahlberechtigten aus dem jeweiligen Kreis 
bei der Rektorin bzw. beim Rektor schriftlich einzubringen.  

(4) Bei Vorliegen der entsprechenden Unterstützung des Antrags gemäß Abs. 3 hat die Rektorin 
bzw. der Rektor das Verfahren zur Abberufung unverzüglich einzuleiten. Die Einberufung zur 
Abstimmung ist unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen im Mitteilungsblatt zu verlautbaren. 
Diese Verlautbarung hat auch Ort und Zeitpunkt der Abstimmung zu enthalten.   

(5) Über die Abberufung entscheiden jene Mitglieder des betroffen Kreises, die zu diesem Zeitpunkt 
wahlberechtigt sind. Der Beschluss über die Abberufung erfordert die Stimmabgabe von 
mindestensder Hälfte der Wahlberechtigten und eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 



gültigen Stimmen. Das Ergebnis dieser Abstimmung ist unverzüglich im Mitteilungsblatt zu 
verlautbaren.  

(6) Im Falle eines Rücktritts oder einer Abberufung haben die gewählten Stellvertreterinnen bzw. 
Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Wahlpunkte an die Stelle des ausscheidenden Mitglieds zu 
treten. 

  


